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1.Satzung 
zur Änderung der Schmutzwassergebühren-  

und Kostenerstattungssatzung 
des Abwasserentsorgungsverbandes Niemegk 

 
 
 
Die Verbandsversammlung des Abwasserentsorgungsverbandes Niemegk be-
schließt in ihrer Sitzung am 14. Dezember 2011 die nachfolgende 1. Änderungssat-
zung zur Schmutzwassergebühren- und Kostenerstattungssatzung vom 20. Juli 
2011: 
 
 

§ 1 
Änderung 

 
1. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird hinter dem Wort „Maßgabe“ der Wortlaut 

 
„seiner Schmutzwasserbeseitigungssatzung“ 
 
ergänzt. 
 
und im Absatz 2 Satz 1 wird hinter dem Wort „Maßgabe“ der Wortlaut 
 
„seiner Schmutzwasserbeseitigungssatzung für Grundstücke, die an 
die öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen 
sind“ 
 
ergänzt. 

 
 

2. In § 2 Absatz 3 wird nach dem Satz 1der folgende neue Satz eingefügt: 
 
„Die Ablesemonate der Wasserzähler für die einzelnen Orte im Ver-
bandsgebiet sind der als Anlage 2 beigefügten Aufstellung zu ent-
nehmen.“ 
 
und im Satz 2 wird das Wort „Sie“ durch den Wortlaut 
 
„Die Wassermenge“ 

 
ersetzt. 
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3. In § 10 Absatz 2 Satz 2 wird hinter dem Wort „Jahr“ der Wortlaut 
 
„beginnend vom 16. des jeweiligen Ablesemonats (siehe Anlage 2) 
des Vorjahres bis 15. des darauffolgenden Ablesemonats des Folge-
jahres im entsprechenden Abrechnungsjahr.“ 
 
ergänzt. 

 
 

4. In § 12 Absatz 2 Satz 2 wird der Wortlaut  
 
„Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend“ 
 
gestrichen. 
 
und nach dem Satz 2 wird der folgende neue Satz eingefügt: 
 
„Die Vorauszahlungen sind fällig jeweils zum 15. des zweiten, vierten, 
sechsten, achten und zehnten Monats nach Bekanntgabe des Be-
scheides.“ 

 
 

5. Der § 13 erhält die folgende neue Fassung: 
 
„Kostenersatz für den Grundstücksanschluss“ 
 
und im Absatz 1 wird hinter den Wortlaut „des Grundstücksanschlusses“ 
der Wortlaut 
 
„im öffentlichen Bereich“ 
 
gestrichen. 

 
 

6. Der Satzung wird die folgende Anlage 2 beigefügt: 
 
 
Anlage 2 zur Schmutzwassergebühren- und Kostenerstattungssatzung des 
Abwasserentsorgungsverbandes Niemegk 
 
 
Die Ablesung der Wasserzähler für die einzelnen Orte im Verbandsgebiet ist wie folgt 
geregelt: 
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Gemeinde 
 

Ort 
 

Ablesung 
Monat 

Stadt Niemegk Niemegk 
 

September 

 Hohenwerbig 
 

Oktober 

 Lühnsdorf 
 

September 

Planetal Dahnsdorf 
 

Oktober 

 Kranepuhl 
 

April 

 Mörz 
 

November 

Rabenstein/Fläming Buchholz 
 

April 

 Garrey 
 

November 

 Groß Marzehns 
 

Oktober 

 Klein Marzehns 
 

Oktober 

 Raben 
 

April 

 Rädigke 
 

April 

 Neuendorf 
 

September 

 Wüstemark 
 

November 

 Zixdorf 
 

November 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die 1. Änderungssatzung zur Schmutzwassergebühren- und Kostenerstattungssat-
zung (Stand: 02. Dezember 2011), beschlossen am 14. Dezember 2011 tritt mit dem 
Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Niemegk, 20.12.2011 
 
 
Hemmerling 
Verbandsvorsteher 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende in der Sitzung des Abwasserentsorgungsverbandes Niemegk am 
14. Dezember 2011 beschlossene 1. Satzung zur Änderung der Schmutzwasserge-
bühren- und Kostenerstattungssatzung des Abwasserentsorgungsverbandes wird im 
Amtsblatt für die Gemeinde Wiesenburg/Mark, das Amt Brück und das Amt Niemegk 
– Flämingbote - öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Niemegk, 20. Dezember 2011 
 
 
 
gez. Hemmerling 
Verbandsvorsteher 
 


